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Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung;
StarCalc-Arbeitsblatt zur Anwendung der Offnun gsklausel
(S 22 Nr. I Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 2 ESIG)

Beanl€gl ein Steuerbürger die Anwendung der Öffnungsklausel. wird ein lei l
seiner Rente aus der Basisversorgung mit dem Ertragsanteil nach der Tabelle in
S 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ESIG besteuert, anstalt mit
dem Besteuerungsanteil nach der Tabelle in S 22 Nr. 1 Satz 3 Bochstabe a Dop-
pelbuchstabe aa ESIG.

Den Umfang der im Rahmen der Offnungsklausel mit dem Ertragsanteil zu be-
steuernden Renteneinnahmen hat der Steuerbürger durch Bescheinigungen
des/der Versorgungsträger(s) zu erbringen (BMF-Schreiben vom 24.02.2005,
BStBI 1S.429, Anhang 1a l l  ESIH 2005, Rz 126). Diese Bescheinigungen enthal-
ten i.d.R. den prczentualen Anteil der Renteneinnahmen, der mit dem Ertragsan-
teil zu besteuem ist- Dieser Prozentsatz lst in Kz 112 (1. Rente), Kz 162 (2. Ren-
te) bzw. Kz 212 (3. Rente) der Antage R 2006 (vgl. dort Zeile 11) einzutragen.

Leistete der Steuerbürger Beikäge an mehr als einen Versorgungsträger, z.B. an
die gesetzliche Renlenversicherung und an eine berufsständische Versorgungs-
einrichtung, haben die Versorgungsträger ihm den prozentualen Anteil zu be-
scheinigen, der auf bis zum 31.12.2004 geleisteten Beiträgen beruht, die ober-
halb des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenveßicherung gezahlf wurden.

Die Bescheinigungen der einzelnen Versorgungsträger können mit dem im TVS-
Explorer unter ,,Formulare Einkommensteue/ abgeleglen Starcalc-Arbeitsblatt
,,Offnungsklausel" zusammen geführt werden, um den Teil der Renteneinnahmen
zu bestimmen. der auf Beiträgen oberhalb des Höchstbeitrags beruht.
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Mit dem nachfolgend dargestellten Berechnungsbeispiel werden Funktionen und
Berechnungsergebnisse des StarCalc-Arbeitsblatts ,.öffnungsklausel,. vorgestellt.

Berechnungsbeispiel

A scheidet am 01. Dezember 2006 aus dem EMerbsleben aus. Er hat bis zu die_
sem Zeitpunkt an unterschiedticher Höhe und zu unterschiedlichen Zeitpunkten
Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung (cRV) und eine berufsständi-
sche Versorgungseinrichtungen (VE 1) geleistet (eine Auflistung a er berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen enthält der BMF-schreiben vom 03.1.1.2005.
BStB I  lS .  1012 .  Anhang  1a  l l l  ES IH  2005) .

Im Jahr 19Bg entrichtete A für den Zeitraum von 1980 bis 1987 nickwirkend Bei_
t|äqe.

Die gezahlten Arbeitnehmer- und Arbeitgebeöeiträge zur GRV sowie die Beiträ_
ge an die berufsständische Versorgungsejnrichtunge VE 1 ergeben sich aus der
nachfolgend (Seite 5) dargestellten Tabelle 1 des Starcalc-Arbeitsblatts.

Ab dem 1. Dezember 2006 efiält A Altersfenten aus cler GRV und der berufs-
ständischen Versorgunqseinrichlung Vf 1

Außerdem erhält er in 2006 von der VE 1 eine Kapitalauszahlung in Höhe von
10.000 Euro. Die Einmalauszahlung beruhi auf Beiträgen, die er vor dem 1. Ja-
nuar 2005 gezahlt hat.

Frage

GRV in Tabelle 1

01.12.2006

Beiträge in GRV
und vE 1
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in 1989 berück-
sichtigen

Wie sind die von A im Veranlagungszeitraum 2006
lich zu behandeln?

bezogenen Leistungen steuef- Besreuerung oer
Leistungen?

Ergebnis

l. Besteuerung der Renten

1. Anwendung der Offnungsklausel

Voraussetzung für die Anwendung der Öffnungsklausel ist - neben einem ent-
sprechenden Antrag des A -, dass A bis zum 31. Dezember 2004 in mindestens
10 Jahren Beiträge oberhalb des Höchstbeitrags zuf gesetzlichen Rentenversi_
cherung gezahlt hat. Es ist der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversiche_
rung der Angestellten und Arbeiter (West) im Jahr der Zahlung heranzuziehen.

Für die Prüfung der 1o-Jahres-Grenze und bei der Ermitflung der gezahlten Bei_
träge gi lbt das In-Prinzip, d.h. die im Jahr 1989 von A nachgezahtten Beiträge
sind insgesamt im Jahr 19Bg zu berücksichtigen. Unbeach i6h ist insoweit. dass
die Beiträge für die Jahre 1980 bis '1987 geteistet wurden.
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Für die Prüfung, ob in einem Jahr Beiträge oberhalb des Höchstbeitrags gezahli
wurden, sind sämtl iche Beitdge zusammenzurechnen, die in dem einzelnen Jahr
an gesetzliche Rentenversicherungen, an landwirtschaftliche Alterskassen und
an berufsständische Versorgungseinrichtungen gezahlt wurden (hie|: GRV und
vE 1) .

Der jährliche Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ist auch dann
maßgebend, wenn nur für einen Teil  des Jahres eine Versicherungspfl icht be-
stand oder nicht während des ganzen Jahres Beiträge geleistet wurden. Ein an-
teiliger Ansatz des Höchstbeitrags erfolgt nicht.

A hat in mindestens 10 Jahren Beiträge oberhalb des Höchstbeitrags zur gese?-
lichen Rentenversicherung gezahlt (hie|: 22 Jahre; vgl. die nachfolgende Tabel-
le 1, Spalte 7). Die Offnungsklausel ist damit anwendbar.

2. Berechnung der öffnungsklausel

Für die Berechnung der Teile der Renten, die auf Beiträgen oberhalb des
Höchstbeitrags beruhen. sind alle an die entsprechenden Allerssicherungssyste-
me geleisteten Beiträge (hier: GRV, VE 1:vgl. Tabelle 2 Spalie 7) zu berücksich-
trgen.

Die Offnungsklausel wird bezogen aufjede einzelne Rente ermittelt. Die Beitäge
bis zum jeweiligen Höchstbeitrag sind vorrangig der gesetzlichen Renlenversi-
cherung zuzuordnen. D.h. die Offnungsklausel ist auf die Rente aus der GRV nur
dann anzuwenden. wenn die Beiträge an die GRV bereits den Höchstbeitrag zur
gesetzl ichen RentenversicherLng übe'ste:ger.

a) Offnungsklausel für die GRv

In den Jahren 1974 bis 1978 und 19Bg übersteigen bereits die Beiträge an die
GRV den Höchstbeitrag. Die Offnungsklausel ist daher auch auf die Rente aus
der GRV anzuwenden. Die GRV hat auf der Grundlage der Entgeltpunkte der
einzelnen Jahrc den Anteil der Rente aus der GRV zu ermitteln, der auf die Bei-
lräge oberhalb des Höchstbeitrags entfällt.

Beiträge an GRV

Offnungsklausel

Sämtliche Beiträ-

Zuerst Beiträgen

Offnungsklausel

Die Höhe des Prozenisatzes ergibt sich grundsätzlich aus der entsprechenden Prozentsats aus
Bescheinigung der GRV. Das Starcalc-Arbeitsblatt (vgl. Tabelle 1) weist deshalb Bescheinisuns
keinen Prozenlsalz für die Rente aus der GRV aus. GRV

b) Offnungsktausel für die VE 1

Die berufsständischen Versorgungseinrichtungen haben den Teil der Leistung zu verhältnisrech_
ermitteln, der auf Beiträgen beruht, die in den einzelnen Jahren oberhalb des nung
Betrags des Höchstbeitrags zu. gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wur-
den. Sie wenden dabei die Vereinfachungsregelung nach Rz. 128 ff.  des BN4F-
Schreibens vom 24.02.2005, a.a.O.. an. Hierzu werden dle tatsächlich geleisteien
Beiträge und die den Höchstbeitrag übersteigenden Beiträge zum im entspre-
chenden Jahr maßgebenden Höchstbeitrag ins Verhältnis gesetzt.



Durch diese jährliche Betrachtungswejse wjrd eine Fortschreibung der Beiträge
und Beitragsspitzen entsprechend der von der berLrfsständischen'Versorgung"s-
einrichtung in den jeweiligen Jahren erwirtschafteten Ertrage eneicht. AÄ däm
Verhältnis der Summen der sich ergebenden prozentsäü; ergibt sicn Oer pro_
zentsatz für den Teil der Leistung, der mit dem Ertragsanteil zu;rfassen ist. Hier-
bei sind folgende Schritte zu beachten:

Pie 
jeweilige berufsständische Versorgungseinrichtung ermjttell gesondert

für jedes Beitragsjahr, welche Beiträge den Höchstbeitrag ltOerstäig.n. D"
die Offnungsklausel für jede Versorgungseinrichtung gesondert zu e;mitteln
rst, kann es sich bei dem übersteigenden Beitrag maximal um den Beitrag
in die jewejl ige berufssiändische Versorgungseinrichtung handein. Da diJ
Offnungsklausel nur auf Leistungen angewendet w rd. soweil diese auf bis
zum 31. Dezember 2004 gejeisteten Bejlrägen beruhen. die oberhalb des
Höchstbeitrags gezahlt wurden. ist bei der Berechnung für Beitragsjahre ab
2005 kein übeßteigender Beitrag auszuweisen (vgl. Tabe e 2 , Spalte 8).

Die taisächlich an die jeweilige berufsständische Versorgungseinrichtung
geleisteten Beitdge werden für jedes Beitragsjahr gesonded ins Verhättnii
zum jeweiligen Höchstbeiirag gesetzt. Dabei sind auch die Beiträqe für Bei_
lragsjah.e ab 2005 zu berücks;chtigc'1 {vq . Taoc e 2 Spatrc g).

Die den Höchstbeitrag übersteigenden Beiträge der jeweiligen berufsstän_
dischen Versorgungseinrichtung werden ebenfalls für jed;s Beitragsjahr
gesondert ins Verhättnis zum jeweiligen Höchstbeitrag gesetzt (vgl. iabe!
l e n 2 , S p a l t e 1 0 ) .

. Auf diese Weise ergeben sich für jedes Beitragsjahr zwei prozentsätze.
Diese werden gesonded über den Zeitraum der Beitragsbiographie addiert
(vgl. Tabelle 2, Summen defspalten 9 und 1O).

. Aus dem Verhältnis der Summen der prozentsätze ergibt sich der prozent_
saiz für den Teil der Leistung, der auf Beiträge oberhatb des Höchstbeitrags
entFällt. Dieser Teit der Leistung wird nach S 22 Nr. 1 Satz 3 BuchstabJa
Doppelbuchstabe bb EStc mit dem Ertragsanteit besteuert (vgl. Tabelte 2,
Verhältnis der Summen der Spalten 9 und 10).

Für die von A bezogene Rente aus VE .j ergibt sich, dass 42,65 prozent der Ren-
te der Besteuerung mit dem Eftragsanteil nach S 22 Nr. 1 Saiz 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb EStG und 57,35 prozent der Rente der Besteuerung nach
S 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppetbuchstabe aa EStc unter iegen.

l l .  BesleuerungderKapitalauszahlung

Auch die Kapitalauszahtung aus der VE 1 unterl iegt grundsätzl ich der Besteue_
rung nach S 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStc, wobei auch
auf die Kapitalauszahlung die öffnungskJausel Anwendung ftndet.

_Dl1:o] 
A bezosene Kapitatauszahlung in Höhe von 10.000 € unterjiegt zu

57,35 Prozent der Besteuerung nach S 22 Nr. .1 Satz 3 Buchstabe a OoppetiuJ
stabe aa EStc.
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Der .esüiche Anteil der Kapitalauszahlung von 42.65 Prozent unterliegt nicht der 42,65 prozent
Besteuerung, weil nach S 22 Nr. 1 Salz 3 Buchstabe a Doppelbuchsiabe bb EStG nichteinkom-
(anders als nach Doppelbuchstabe aa) nur 'Einkünfle aus Erträgen des Renten- mensteuerpflich-
@chts" besteuert werden. Dazu gehören Kapitalauszahlungen (hier: insoweit) tig
nacht.

Eingaben und Berechnungsergebnisse des Starcalc-Arbeitsblatls: starcalc-
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Die Anwendung def Öffnungsklausel bei Schweizer Grenzgängern mit Hilfe der schweizerGrenz'
des Starcalc-Arbeitsblatts wid in einer eigenen Verfügung edäutert- gänge.

Diese Verfügung ist in FAIR/Esuverfügungen abrufbar

lm Auftrag
gez. Häuser


